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Traktandenliste 
zur Gemeindeversammlung 
_____________________________________________________ 

Freitag, 26. November 2021, 20.00 Uhr in der Turnhalle Kaltenbach 

Traktanden: 1. Wahl der Stimmenzähler/innen
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 27. Mai 2021
3. Beitritt zum Verein

"Kompetenzzentrum soziale Dienste Untersee und Rhein"
4. Verkauf Parzelle GB-Nr. 1587 Schäferwies in Stein am Rhein
5. Voranschlag 2022

5.01 Budget 2022 Erfolgsrechnung 
5.02 Budget 2022 Investitionsrechnung 
5.03 Finanzplan 2022 bis 2024 
5.04 Gemeindesteuerfuss (gleichbleibend bei 56%) 

6. Mitteilungen aus dem Gemeinderat und allgemeine Umfrage

Anmerkungen: 
Es können auch in der Gemeinde wohnhafte Personen oder im Dienste der Gemeinde 
stehende Personen, die nicht stimmberechtigt sind, sowie die bei der Versammlungsleitung 
angemeldeten Medienvertreterinnen und Medienvertreter der Versammlung als Zuhörerinnen 
oder Zuhörer beiwohnen. Sie haben sich auf den für sie bestimmten Plätzen aufzuhalten. 
Aus ökonomischen und ökologischen Gründen wird pro Haushaltung lediglich eine 
komplette Dokumentation (Botschaft) zu den vorerwähnten Geschäften zugestellt. 
Zusätzliche Exemplare können bei der Gemeindekanzlei angefordert werden und liegen an 
der Gemeindeversammlung auf. 
Für Fragen zum Budget 2022 können Sie sich direkt beim Finanzreferenten Francis Blösch 
melden. (079 753 73 86 oder finanzen@wagenhausen.ch). 

Infolge der Corona-Pandemie hat der Gemeinderat ein Schutzkonzept für diese Versammlung 
erlassen. Wir bitten Sie, die Sicherheitsvorkehrungen zu beachten (siehe sep. Beiblatt). 
Gemeindeversammlungen sind im Rahmen der vom Bund festgelegten Höchstzahlen für 
Veranstaltungen zulässig. Die Vorgaben und Bestimmungen des Bundes und des Kantons 
Thurgau sind einzuhalten. Es gelten die Regeln zum Zeitpunkt der Veranstaltung. 
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Traktandum 2 – Protokoll der letzten Gemeindeversammlung 

 
Protokoll 

Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 27. Mai 2021, 20.00 Uhr in der Turnhalle Kaltenbach 
 
 
Vorsitz: Roland Tuchschmid, Gemeindepräsident 
 
Protokoll: Rolf Amstad, Gemeindeschreiber 
 
Stimmberechtigte 
Anwesend: 76 Stimmbürger/innen 
 
Nicht stimmberechtigte 
Gäste: Rolf Amstad, Gemeindeschreiber 
 Verena Bachmann, Verwaltungsangestellte 
 Katja Alther, Verwaltungsangestellte 
 Rolf Bänteli, Leiter Steuerverwaltung 
 Claudio Padrutt, neuer Verwaltungsmitarbeiter 
 Nathalie Rütimann, Lernende Gemeindeverwaltung 
 
Presse: Ursula Junker (Bote und Schaffhauser Nachrichten) 
  Margrith Pfister-Kübler (Thurgauer Zeitung und Steiner Anzeiger) 
 
 
Traktanden: 1. Wahl von 2 Stimmenzählenden 

2. Abnahme der Jahresrechnung 2020 (HRM2) 
   2.01 Erfolgsrechnung 
   2.02 Investitionsrechnung 
   2.03 Bilanz (Bestandsrechnung) 

3. Mitteilungen aus dem Gemeinderat und allgemeine Umfrage 
- Verabschiedungen 

 
 

Begrüssung 
 
Gemeindepräsident Roland Tuchschmid heisst alle Anwesenden herzlich willkommen. Einen beson-
deren Willkommensgruss entrichtet er an all diejenigen, die erstmals an einer Gemeindeversammlung 
in Wagenhausen teilnehmen sowie an die Pressevertreter und Gäste. Zudem informiert er über das 
neue Schutzkonzept (Corona-Pandemie) und verweist auf das Einlageblatt in der Botschaft mit den 
aufgeführten Schutzmassnahmen. 
Gegen die Anwesenheit der nicht stimmberechtigten Personen wird kein Einwand erhoben. Ebenfalls 
wird kein Einspruch gegen die Stimmberechtigung einer anderen anwesenden Person erhoben. 
Entschuldigt haben sich: 

- Helene Müller und Marcel Hausammann 
- Heidi und Harry Müller 
- Johannes von Arx 
- Carol und Michael Lang 
- Bernadette und Peter Hohl 
- Silke und Thomas Fehr 
- René Gächter 
- Beata Lanz 
- Annemarie Rytz-Prisi 
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- Reinhart Küng 
- Marianna Nyffeler 
- Jürg Vetterli 
- Christoph Vetterli 
- Thomas Weber 
- Esther Vetterli 

Der Gemeindepräsident informiert über die Audioanlage und macht die Stimmbürger/innen darauf auf-
merksam, dass das Gesprochene aufgezeichnet wird. Sobald das Protokoll an der nächsten Gemein-
deversammlung genehmigt ist, werden die Tonaufnahmen gelöscht. Zudem weist Roland Tuchschmid 
darauf hin, dass Wortmeldungen aus der Versammlung nur mit dem Mikrofon abgegeben werden sol-
len. Die Maske darf zum Sprechen abgenommen werden. Das Klatschen nach Wortmeldungen ist zu 
unterlassen. 
 
Bereinigung der Traktandenliste 
 
Der Vorsitzende hält fest, dass die Einladungen mit dem Stimmrechtsausweis und Traktandenliste 
sowie die Botschaft zu dieser Versammlung in schriftlicher Form fristgerecht und ordnungsgemäss 
zugestellt wurden. Er stellt die Traktandenliste zur Diskussion. Es gibt keine Änderungsanträge oder 
Bemerkungen und somit ist die Gemeindeversammlung mit den vorliegenden Traktanden eröffnet. 
 
1. Wahl von 2 Stimmenzählenden 
 
Als Stimmenzähler/innen werden vorgeschlagen: 

- Marianne Schüpbach, Wagenhausen 
- Katharina Küng Bachmann, Etzwilen 

Sie werden einstimmig gewählt. 
 
Insgesamt sind 76 Stimmbürger/innen an der Versammlung anwesend. Das absolute Mehr beträgt 39 
Stimmen. Bei einem Total von 1'113 Stimmberechtigten sind damit rund 7% anwesend. 
 
2. Abnahme der Jahresrechnung 2020 
 
Gemeinderat Finanzen Francis Blösch erläutert einleitend die Jahresrechnung 2020. Die Erfolgsrech-
nung 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 446'719.19 ab. Dazu beigetragen haben 
Steuereinnahmen, die deutlich besser ausgefallen sind als budgetiert. Aber auch das positive Bevöl-
kerungswachstum mit 54 Neuzugezogenen die u.a. eine Erhöhung der Steuerkraft pro Einwohner auf 
CHF 1'794.44 bewirkten. Und nicht zuletzt konnten die Ausgaben im Vergleich zum letzten Jahr leicht 
reduziert werden. 
 
2.01 Erfolgsrechnung 
 
Francis Blösch verweist auf einige Konten, die in der Erfolgsrechnung aufgeführt sind und erläutert 
diese im Detail. Des Weiteren informiert er ausführlich über das EW Wagenhausen und beantwortet 
gleichzeitig eine von Pierre Kohler per E-Mail eingereichte Frage zu den Kosten beim Konto-Nr. 
8711.3132.00 "Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten, etc.". Seit Januar 2020 besteht ein 
neuer Dienstleistungsvertrag für die operative Führung vom gemeindeeigenen EW zwischen dem EKT 
und der Gemeinde. In diesem Vertrag wird der Leistungsumfang des EKT sowie die Kosten klar gere-
gelt. Grundsätzlich rechnet das EKT nach Aufwand ab. Dazu besteht ebenfalls ein Pauschalaufwand 
von CHF 18'000.00 für Dienstleistungen im Bereich Netzführung, Netzplanung, Bau sowie Instandhal-
tung, Netzwirtschaft und Netzbetrieb. Ein grosser Teil dieser Pauschale werden für Instandhaltung und 
den Netzbetrieb aufgewendet. Dank diesem Dienstleistungsvertrag und der Zusammenarbeit mit dem 
EKT erfüllt die Gemeinde die Anforderungen des Bundes, bzw. des Starkstrominspektorates vollum-
fänglich. 
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Der Finanzreferent weist noch auf eine kleine Textkorrektur auf Seite 34 in der Botschaft hin. Beim 
Konto-Nr. 8711.3301.30 handelt es sich nicht um die Direktabschreibung für die Sanierung der Speck-
hofstrasse, sondern um die Sanierung der Trafostation Bleuelhausen. Die Sanierung ist wesentlich 
günstiger ausgefallen als ursprünglich geplant und somit unter der Aktivierungsgrenze von CHF 
50'000.00 geblieben. Dies ermöglichte die direkte Abschreibung dieser Ausgaben. 
 
Diskussion 
Es werden keine Fragen zur Erfolgsrechnung gestellt. 
 
2.02 Investitionsrechnung 
 
Im abgelaufenen Jahr wurden Bruttoinvestitionen von über 1 Mio. getätigt. Davon konnten rund CHF 
120'000.00 aktiviert werden. Dies ergibt Nettoinvestitionen von Total CHF 924'253.40. "Details der 
Investitionsrechnung sind auf den Seiten 28 bis 32 in der Botschaft ersichtlich", sagt Francis Blösch 
weiter. Er verweist des Weiteren auf den aktuellen Stand der Verpflichtungskredite und den aktuellen 
Anlagespiegel per 31.12.2020 zum Verwaltungsvermögen. Weiter zeigt er auf, wie sich die Nettoin-
vestitionen seit dem Jahr 2006 entwickelt haben und informiert über den sehr guten Selbstfinanzie-
rungsgrad von fast 148 Prozent. Die getätigten Investitionen konnten vollumfänglich aus eigenen Mit-
teln finanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 Prozent ist optimal. Grundsätzlich 
zeigt dies, dass Investitionen aus eigenen Mitteln bezahlt werden können. Der Selbstfinanzierungsgrad 
ist idealerweise immer in einem Dreijahresschnitt anzuschauen. Daraus ergibt sich für die Gemeinde 
ein Dreijahresschnitt von erfreulichen 108,6 Prozent. 
 
Diskussion 
Es werden keine Fragen zur Investitionsrechnung gestellt. 
 
2.03 Bilanz (Bestandsrechnung) 
 
Die Bilanzsumme ist um rund 5 Mio. angestiegen und beträgt jetzt 20.8 Mio. Franken. Francis Blösch 
verdeutlicht einige Positionen in der vorliegenden Bilanz und erläutert speziell die aufgeführte Sach-
anlage zum Projekt "Schööfferwis". Bei den Finanzverbindlichkeiten erwähnt er überdies, dass ein 
Kredit über CHF 400'000.00 per 31. Dezember 2020 infolge der positiven Entwicklung beim Liquidi-
tätsbestand bereits zurückgezahlt wurde. 
 
Diskussion 
Pierre Kohler möchte wissen, wieso die Gemeinde in einen Liquiditätsengpass gekommen ist. Man 
habe offenbar vorzeitig den Kredit für das Projekt Schööfferwis bezogen. 
 
Francis Blösch bejaht die Aussage von Pierre Kohler und erklärt, dass man Anfang Jahr diesen Kredit 
bezog, um sich langfristig einen tiefen Zinssatz zu sichern. 
 
Eva Stauffer von der Rechnungsprüfungskommission informiert über die umfangreichen Prüfungsar-
beiten der RPK, bedankt sich für die angenehme Zusammenarbeit mit dem Ressort Finanzen und 
verliest den Antrag der Rechnungsprüfungskommission: 
Die RPK beantragt, die Jahresrechnung per 31. Dezember 2020 mit Aktiven und Passiven von 
CHF 20'880'761.87 und einem Ertragsüberschuss von CHF 446'719.19 zu genehmigen. 
 
Zum Abschluss verweist Francis Blösch auf den RPK-Bericht auf Seite 48 in der Botschaft und bedankt 
sich ebenfalls bei den Mitgliedern der RPK für die konstruktive und sachliche Zusammenarbeit. Weiter 
spricht er seinen Dank den Gemeinderatskollegen für ihre Budget-Treue, dem Verwaltungsteam für 
die administrativen Aufwendungen und nicht zuletzt allen Steuer- und Gebührenzahlern für das pünkt-
liche Bezahlen der Rechnungen aus. 
 
Der Gemeindepräsident lässt über die einzelnen Punkte der Jahresrechnung separat abstimmen: 
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Beschluss 
- 2.01 Die Erfolgsrechnung 2020 mit dem Ertragsüberschuss von CHF 446'719.19 der dem 

Eigenkapital zugewiesen wird, wird praktisch einstimmig genehmigt. 
- 2.02 Die Investitionsrechnung 2020 mit Nettoinvestitionen von CHF 924'253.40 wird ohne 

Gegenstimme genehmigt. 
- 2.03 Der Bilanz 2020 mit einem ausgewiesenen Eigenkapital von neu CHF 10'432'771.24 

wird ebenfalls mit grossem Mehr, ohne Gegenstimme zugestimmt. 
 
Der Vorsitzende Roland Tuchschmid ist erfreut über die Zustimmung der Jahresrechnung 2020 und 
bedankt sich bei Francis Blösch und der Mitarbeiterin Katja Alther für die tadellose und kompetente 
Führung der Gemeinderechnung. Ein grosser Dank gebührt ebenfalls den Rechnungsrevisoren für ihre 
vertrauensvolle und gute Arbeit und nicht zuletzt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für die 
Erfüllung ihrer Steuerpflicht. 
 
3. Mitteilungen aus dem Gemeinderat und allgemeine Umfrage 
 
Mitteilungen 
 
Der Gemeindepräsident übergibt das Wort zuerst an Gemeinderätin Karin Vetterli-Ruh. Sie informiert 
die Anwesenden über die Realisierung einer neuen KiTa im ehemaligen Praxisgebäude der "Ärzte am 
Rhein" in Eschenz. 

- Unter den Legislaturzielen im Ressort Gesundheit/Soziales steht schon seit längerem das 
Thema zur Gründung einer Kindertagesstätte. In Vergangenheit mussten Anfragen für KiTa-
plätze immer an auswärtige Kindertagesstätten verwiesen werden. Erfreulicherweise kann jetzt 
das Ziel mit der Neugründung der KiTa Fabelhaft GmbH in Eschenz umgesetzt werden. Die 
Gemeinden Eschenz und Wagenhausen werden eine Vereinbarung mit der KiTa Fabelhaft 
GmbH für abgestufte Sozialtarife für Eltern aus beiden Gemeinden unterzeichnen. Die Ge-
meinde ist erfreut über diese neue Möglichkeit der Zusammenarbeit mit der KiTa Fabelhaft 
GmbH, um so die zunehmenden Anfragen nach KiTa-Plätzen vor Ort abdecken zu können. Die 
Gemeinde wird mit der neuen KiTa zudem einen Standortvorteil besitzen. 

 
Über weitere aktuelle Themen aus der Gemeinde informiert der Gemeindepräsident: 

- In der Botschaft zum Budget 2021 war eine Kreditgenehmigung über CHF 210'000.00 für die 
Sanierung der ARA Diessenhofen aufgeführt. Über den Antrag wurde aber nicht separat ab-
gestimmt. Es wurde leider vergessen, den Betrag in der Investitionsrechnung aufzuführen. Fak-
tisch ist somit nicht abgestimmt worden. In der Zwischenzeit änderten sich aber auch die Vor-
gaben von Seiten der ARA. Die Gemeinden müssen sich nicht mehr mit einem Kredit an der 
Sanierung beteiligen. Die ARA finanziert sich selbst und bezahlt die Sanierung über die laufen-
den Gebühren. Die Gemeinden müssen einzig für einen Investitionskredit haften. Wagenhau-
sen betrifft dies mit einem Betrag von CHF 128'000.00. Da es sich um eine gebundene Ausgabe 
handelt, hat der Gemeinderat dieser Haftung zugestimmt. 

 
- Unsere Gemeinde hat vor einigen Jahren die Sozialen Dienste und die Berufsbeistand-

schaft nach Steckborn ausgelagert. Leider stand es über die personellen Verhältnisse im 
Stadtrat Steckborn in Vergangenheit nicht zum Besten, was zu diversen Rücktritten im Stadtrat 
und in der Verwaltung geführt haben. Von der Kündigungswelle sind auch die Sozialen Dienste 
und die Berufsbeistandschaft betroffen. Die Ausfälle werden mit Springern überbrückt. Gleich-
zeitig wurde mit Gemeinderäten und Gemeindepräsidenten aus den betroffenen Gemeinden 
eine Kommission gebildet, um ein neues Konstrukt auf die Beine zu stellen. Das Ziel ist, etwas 
zu formieren, das nicht mehr so stark von einer einzigen Gemeinde abhängig ist. Die Verhand-
lungen sind am Laufen. Zu gegebener Zeit wird die Bevölkerung über Neuerungen informiert. 

 



- Die umfangreiche Sanierung der Hauptstrasse im Ortsteil Wagenhausen ist bis auf den Deck-
belag fertig gestellt. Anfang September war der Einbau des Deckbelages vorgesehen. Doch 
soeben wurde die Gemeinde vom Tiefbauamt des Kantons Thurgau darüber informiert, dass 
der Deckbelagseinbau auf nächstes Jahr verschoben wird. 
Ein paar initiative Einwohner aus Wagenhausen haben beim Kanton ersucht, die Sperrung um 
einen Tag zu verlängern, damit auf der neu geteerten Strasse (wohl einmalig) ein Fest organi-
siert werden kann. Nähere Informationen über den Ablauf des Festes können der neuen Dreh-
schiibe entnommen werden. 

 
- Für die Erneuerung der Wasserleitung im Osten von Kaltenbach bei der Firma Kyburz läuft 

im Moment das Submissionsverfahren. Dieses Bauvorhaben soll im Sommer/Herbst ausge-
führt werden. 

 
- Im neu erbauten Wohn- und Gewerbehaus Schööfferwis wird demnächst der Deckbelag auf 

den Parkplätzen eingebaut. Nach Ausführung von ein paar kleineren Nachbesserungsarbeiten, 
wird der Bau danach abgeschlossen sein. Die Wohnungen sind alle vermietet, an Personen die 
der Altersgruppe Ü60 angehören. Einzig einige Tiefgaragenplätze sind noch frei. 

 
- Das Hochwasserschutzprojekt ist ein bisschen ins Stocken geraten. Die Auflagen von Seiten 

der SBB für die Unterstossung des SBB Dammes im Wiesental sind immens und haben sich 
dementsprechend in die Länge gezogen. Die Arbeiten und Berechnungen von den beauftrag-
ten Ingenieuren der Gemeinde müssen alle zusätzlich von einem Ingenieur der SBB nachge-
prüft werden. 

 
- Im Keller des Gemeindehauses in Kaltenbach beginnen in den kommenden Tagen ebenfalls 

Bauarbeiten für den Ersatz des Heizkessels der Fernwärmeheizung (Schnitzelheizung) und 
für den Bau des Wärmespeichers. 

 
Umfrage aus der Bevölkerung 
 
René Gächter hat einen schriftlichen Antrag zu Handen der Gemeindeversammlung gestellt. Weil er 
wegen der Maskenpflicht nicht anwesend sein will, liest der Gemeindepräsident seinen Antrag vor und 
weist darauf hin, dass nach der Diskussion gemäss Gemeindeordnung über die Erheblichkeit des An-
trages abstimmt wird. 
 
Die Einleitung des Antrages mit Motivation und Ziel sowie Hinweisen zur Funktionsweise und Berück-
sichtigung beim Erstellen des Budgets und einem Ausblick wird vom Gemeindepräsidenten vorgele-
sen. Basierend auf den Ausführungen stellt René Gächter folgenden Antrag: 
 
Die Gemeindeordnung soll (in Anlehnung an vorhandene Regelungen von z.B. der Stadt Schaffhau-
sen) wie folgt ergänzt werden: 
Art. 1 
Das Fremdkapital darf, in Bezug auf den Stand per 31.12.2020, nicht weiter ansteigen. Das Ziel ist die 
langfristige Senkung des Fremdkapitals. 
Art. 2 
Budget und Finanzplan sind so auszugestalten, dass das Ziel nach Art.1 erreicht werden kann. 
Art. 3 
Bei einer Budget-Überschreitung sind unverzüglich die nötigen Massnahmen zu treffen, damit die an-
fängliche Verschuldungsgrenze innert längstens vier Jahren wieder unterschritten wird. 
 
Die Sichtweise des Gemeinderates zum Antrag René Gächter wird von Gemeinderat Francis Blösch 
dargelegt: 
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Grundsätzlich weist die Gemeinde ein Nettovermögen von knapp CHF 2'000.00 pro Einwohner/in aus. 
Von einem Schuldenberg kann also keine Rede sein. Es sind Gegenwerte in Form von Landparzellen, 
Gebäuden, Werke, etc. vorhanden mit einem Buchhaltungswert von rund 16.1 Mio. Franken. Der er-
wähnte Kapitalzinsanteil eignet sich schlecht als Messlatte bezüglich einer Verschuldung. Aufgrund 
der Tatsache, dass die Gemeinde aktuell eine hohe Belastung von Abschreibungen trägt (im Jahr 2020 
rund CHF 600'000), fällt der Kapitalzinsanteil relativ hoch aus. Der Grund für die hohen Abschreibun-
gen ist vor allem im Vollzug während des Jahres 2018 mit der Umstellung des Rechnungslegungsmo-
dells von HRM1 auf HRM2 zu finden. 
Infolge dieser Umstellung müssen bis ins Jahr 2028 jedes Jahr etwa CHF 560'000.00 für Anlagen aus 
dem Modell HRM1 abgeschrieben werden. Aufgrund von Schätzungen geht man davon aus, dass sich 
der Kapitalzinsanteil nach Beendigung dieser Abschreibungen auf ca. 2.5 bis 3 Prozent senkt. Zudem 
sind sämtliche Kreditverpflichtungen mit Festzins (langfristig) vertraglich festgesetzt. Das schützt die 
Gemeinde vor steigenden Zinsen. 
Im Weiteren hat der Gemeinderat an der letzten Gemeindeversammlung verschiedene Massnahmen 
präsentiert: Die vorgeschlagene Steuererhöhung wurde bekanntlich abgelehnt. Die Verzinsung des 
EW-Investitionskapitals wurde beim Urnengang im Dezember 2020 ebenfalls abgelehnt. Bleiben also 
noch die Massnahmen, wo der Gemeinderat direkt Einfluss nehmen kann. 
Der Gemeinderat ist bestrebt, seinen Anteil für "Gesunde Finanzen" beizutragen indem er sehr kos-
tenbewusst arbeitet. Leider werden ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt. Es sind jetzt rund 1 
½ Jahre vergangen, seit man die Massnahmen präsentierte. Im Alltag setzt sich der Rat stark dafür 
ein, dass innerhalb des Budgets vorgegangen wird. Es muss zudem immer wieder abgewogen werden, 
zwischen Notwendigem und Wünschbarem. Die Tatsache zeigt, dass das Wünschbare in den meisten 
Fällen auf der Strecke bleibt. 
Das Ziel des Gemeinderates ist es weiterhin, eine hohe Versorgungssicherheit im Bereich der Werke 
zu gewährleisten. Dies funktioniert jedoch nur, wenn regelmässig richtig unterhalten-, investiert- oder 
wo nötig ausgebaut wird. Ansonsten können Ausfälle und Defekte mit der Zeit oder in der Menge zu 
erheblichen Kosten führen. 
Der Finanzreferent weist weiter darauf hin, dass bei Annahme des Antrages die Handlungsfähigkeit 
des Gemeinderates massiv eingeschränkt wird. Dazu kommt, dass ein grosser Teil der budgetierten 
Kosten (in etwa ¾) von Bund und Kanton sowie weiteren Institutionen vorgegeben sind und nicht ein-
fach umgangen werden können. 
Ausserdem zweifelt der Gemeinderat stark am erwähnten Systemvergleich mit der Stadt Schaffhau-
sen. Diese verfügt über ein Parlament (Grosser Stadtrat) und die politischen Prozesse sind schwerfäl-
liger und haben eine ganz andere Dimension als in Wagenhausen. 
"Bitte geben sie dem Gemeinderat die Zeit die es braucht, um tragfähige Lösungen umzusetzen. Ein 
erster Schritt wurde bereits unternommen, mit der Rückzahlung eines Darlehens über CHF 
400'000.00", verdeutlicht Francis Blösch weiter. 
Zum Schluss weist er nochmals darauf hin, dass der Gemeinderat die Bedenken ernst nimmt und 
jederzeit offen für Vorschläge ist. Aber dieser Antrag kann nicht die Lösung sein und empfiehlt ihn als 
nicht erheblich abzulehnen. 
 
Diskussion 
Weitere Diskussion wird nicht verlangt. 
 
Roland Tuchschmid ergänzt die Ausführungen von Francis Blösch wie folgt: 
 
Ein zusätzliches Gesetz zu dieser Sache ist überflüssig. Der Gemeinderat legt den Stimmberechtigten 
jedes Jahr ein Budget vor. Das heisst, sie haben jederzeit die Möglichkeit zu sagen Stopp bis hierhin 
und nicht weiter. 
 
Die Versammlung stimmt über die Erheblichkeit des Antrages ab. 
 
Abstimmungsresultat: 
6 JA / 47 NEIN. Der Antrag ist somit nicht erheblich. 
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Über Nachfragen des Gemeindepräsidenten erfolgen weitere Wortmeldungen aus der Versammlung: 
 
Fritz Zogg äussert sich mit mehreren Voten zu fehlenden Publikationen aus der Gemeinde in den 
Medien. Vor allem vermisst er Berichte und Informationen in den Zeitungen, wie dem Boten von Un-
tersee und Rhein oder den Schaffhauser Nachrichten. Er stelle fest, dass andere Gemeinden weit 
mehr mit Informationen in den Printmedien vertreten sind. Dabei hätte doch auch unsere Gemeinde 
etliches zu berichten, meint er weiter. In seinen weiteren Äusserungen stellt er dem Gemeinderat ver-
schiedene Fragen im Zusammenhang mit der Medienpräsenz. Auch erkundigt er sich darüber, wes-
halb die Gemeinde, nicht wie viele andere Gemeinden, den Bote vom Untersee und Rhein als amtli-
ches Publikationsorgan angibt. 
 
Roland Tuchschmid verweist unter anderem auf die vierteljährliche ausführliche Berichterstattung in 
der Dorfzeitung "Drehschiibe", aber auch auf die Berichte aus dem Gemeinderat die sporadisch im 
Bote vom Untersee und Rhein erscheinen. "Der Gemeinderat hat hier einen ganz anderen Eindruck 
und zudem vernimmt er diese Feststellung das erste Mal", betont Roland Tuchschmid. Ausserdem ist 
seit einiger Zeit die neue Homepage aufgeschaltet, wo man mit dem Abonnieren des Newsletters zeit-
nah die wichtigsten Informationen automatisch erhält. 
Betreffs dem amtlichen Publikationsorgan erklärt Roland Tuchschmid weiter, dass seinerzeit bewusst 
entschieden wurde, dass die Aushängekästen, die Gemeindehomepage und falls nötig das Amtsblatt 
als amtliches Publikationsorgan gelten. Damit können Kosten eingespart werden. Und wie erwähnt, 
erscheinen immer wieder Artikel aus der Gemeinde im Bote, der Thurgauer Zeitung, den Schaffhauser 
Nachrichten sowie auch dem Steiner Anzeiger und den Untersee Nachrichten. 
 
Fritz Zogg erklärt sich mit den ausführlichen Informationen und Begründungen des Gemeindepräsi-
denten nicht einverstanden und stellt deshalb einen Antrag. 
 
Antrag Fritz Zogg: 
Der Bote vom Untersee und Rhein wird ein amtliches Publikationsorgan der Politischen Gemeinde 
Wagenhausen. 
 
Willi Randegger nimmt Stellung zu den verschiedenen Äusserungen des Antragstellers und gibt zu 
bedenken, was die Forderung nach mehr Transparenz überhaupt bedeutet. Im Weiteren gibt es einen 
Widerspruch im Gesagten von Fritz Zogg. Zuerst begrüsst man die Einführung einer Schuldenbremse 
und will gleichzeitig wieder mehr Geld ausgeben. Willi Randegger macht beliebt, den Antrag abzu-
lehnen. 
 
Mathias Müller ist der Auffassung, dass sogar in der Gemeindeordnung steht, wo die Publikationen zu 
erfolgen haben. Zudem ist er der Meinung, dass aus rechtlicher Sicht nur das Amtsblatt als eigentliches 
Publikationsorgan gelten kann. 
 
Die Versammlung stimmt über die Erheblichkeit des Antrages ab. 
 
Abstimmungsresultat: 
1 JA / grossmehrheitlich NEIN. Der Antrag ist somit nicht erheblich. 
 
Es folgen weitere Wortmeldungen aus der Versammlung: 
 
Hermann Neukomm erkundigt sich über den Projektstand des neuen Tanklöschfahrzeuges der Feuer-
wehr Wagenhausen. 
 
Roland Tuchschmid informiert, dass das Fahrzeug bestellt ist und es voraussichtlich im Herbst dieses 
Jahres ausgeliefert werden kann. 
 
Weiter erkundigt sich Hermann Neukomm über die immer noch anzutreffende Unordnung vor der He-
mishoferbrücke bei der Liegenschaft der ehemaligen Firma Pfenninger Pflanzenbau, Grundstück GB-
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Nr. 1183 mit herumliegenden Plastikteilen und anderem Unrat der von den maroden Treibhäusern 
stammt. 
 
Gemeinderat Markus Nyffeler berichtet, dass dem Gemeinderat die Problematik seit langem bekannt 
ist und verschiedene Schritte zur Problemlösung in die Wege geleitet wurden. Aktuell befassen sich 
Anwälte und das Obergericht mit der Sache. Erst kürzlich war die Gerichtsbehörde vor Ort, um sich 
ein Bild über die Zustände zu machen. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, sind der Ge-
meinde die Hände gebunden. Erst nach definitivem Gerichtsentscheid können weitere Massnahmen 
erfolgen. 
 
Verabschiedungen 
 
Roland Tuchschmid gibt nun verschiedene Verabschiedungen bekannt: 
 
Thomas Weber (abwesend) 
Seit genau fünf Jahren war er unser umsichtiger Heizungswart der Fernheizung Talacker. Daneben 
betreute er die Umgebung des Gemeindehauses inklusive dem Winterdienst. Thomas Weber möchte 
nun in Pension gehen. Schliesslich wird "seine" Heizanlage demnächst komplett erneuert und deshalb 
sei der Zeitpunkt ideal um die Aufgaben in neue Hände zu übergeben. Herzlichen Dank an Thomas 
Weber für die geleisteten Dienste. Das Präsent wird ihm später persönlich übergeben. 
 
Ernst Isler 
Als stellvertretender Heizungswart hat er am 1. Januar 2009 sein Amt angetreten und dieses nun seit 
12 Jahren ausgeführt. Auch er möchte jetzt zurücktreten. Auf ihn war ebenfalls jederzeit verlass, auch 
wenn er nicht allzu oft zum Einsatz kam. Herzlichen Dank auch an Ernst Isler. Der Gemeindepräsident 
überreicht ihm einen Thurgauer Geschenkharass. 
 
Robert Feser (abwesend) 
Viele Kilometer hatte er seit dem 1. Februar 2011 für unseren Fahrdienst unter die Räder genommen 
und die Personen sicher und zuverlässig an den gewünschten Ort gebracht und natürlich auch wieder 
abgeholt. Für den Einsatz im Wagenhauser Fahrdient ebenfalls herzlichen Dank. Der Geschenkharass 
wird Robert Feser später persönlich überreicht. 
 
Verena Bachmann, Verwaltungsangestellte 
Bereits sind es 25 Jahre her, dass Verena Bachmann auf der Gemeindeverwaltung ihre Stelle in der 
Kanzlei angetreten hat. Sie war zuständig für Schalterdienst, Rechnungswesen, AHV-Stelle, Case Ma-
nagement Krankenkasse, Protokollführerin in diversen Kommissionen und so weiter. Sie war so etwas 
wie ein wandelndes Lexikon, was Wissen über Abläufe im Gemeindehaus oder über die Bevölkerung 
der vier Ortsteile betrifft. In den 25 Jahren hat sie vier verschiedene Chefs und zahlreiche Gemeinde-
räte und Arbeitskollegen und -kolleginnen kommen und gehen sehen. Verena Bachmann feiert am 1. 
Juni 2021 ihr 25 Jahr-Jubiläum, dazu wird sie uns aber auf Ende Juli leider verlassen und geht somit 
frühzeitig in ihren wohlverdienten Ruhestand. 
Aus den Händen des Gemeindepräsidenten erhält sie einen Blumenstrauss und einen Geschenkgut-
schein. 
 
Karin Vetterli-Ruh, Gemeinderätin 
Zum Schluss verabschiedet der Gemeindepräsident die Gemeinderatskollegin Karin Vetterli-Ruh. "Ei-
nes ist schon jetzt klar, die Gemeinderatsmitglieder lassen dich nur ungern gehen", lässt er gerade am 
Anfang verlauten. Karin Vetterli-Ruh wurde anfangs 2011 in den Gemeinderat gewählt und trat per 1. 
Juni ihr neues Amt im Ressort Gesundheit an. Nach zwei Jahren übernahm sie zusätzlich das Ressort 
Soziales. 
"Sie hat während ihrer Amtszeit fast keinen Stein auf dem anderen gelassen", stellt Roland Tuch-
schmid fest. Wenn etwas nicht mehr stimmig erschien, so war es Karin die es angepackt und bearbeitet 
hat, bis es wieder passte. Stichwortartig, ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind hier ein paar von ihren 
Projekten erwähnt: Der Wechsel von Spitex Nordwest zur privaten Spitex Parta AG, der Wechsel vom 
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gemeindeeigenen Fahrdienst zum Rotkreuzfahrdienst, die Entwicklung eines Alterskonzeptes, Durfüh-
rung eines Demenzjahres und so weiter und so fort. Viele Projekte hat sie in Zusammenarbeit mit Heidi 
Springmann, Gemeinderätin aus Eschenz bearbeitet. Die Beiden waren ein richtiges Dream-Team. 
Höhepunkte ihres Wirkens waren der Erhalt des Demenzfokuspreises im Wert über 1'000 Franken von 
der Alzheimervereinigung Thurgau. Und zu guter Letzt, "ihr Baby", das Wohn- und Gewerbehaus 
Schööfferwis. Von der Idee bis zur Schlüsselübergabe hat sie dieses Projekt begleitet und geprägt. 
Vielen herzlichen Dank für die geleistete Arbeit im Dienste der Gemeinde. Für 10 Jahre Gemeinderat 
erhält Karin Vetterli-Ruh eine Abgangsentschädigung von 1'000 Franken. 
 
Karin Vetterli-Ruh möchte die Zeit im Gemeinderat keinesfalls missen. Sie macht ebenfalls einen klei-
nen Rückblick über ihre Amtszeit mit allen Höhen und Tiefs und freut sich jetzt sehr auf die neue 
berufliche Herausforderung. Sie schliesst mit einem grossen Dankeschön für das grosse Vertrauen 
aus der Stimmbevölkerung, für die tolle Zusammenarbeit im Gemeindehaus mit den Gemeinderatskol-
leginnen und –kollegen sowie dem Verwaltungsteam. 
 
Personelles 
 
Glücklicherweise kann Roland Tuchschmid Nachfolgerinnen und Nachfolger präsentieren für die 
soeben verabschiedeten Personen. Er bitte die nachfolgenden Personen kurz aufzustehen: 
 
- Mirjam Leibinger aus Kaltenbach tritt per 1. Juni die Nachfolgen von Karin Vetterli-Ruh an. 
- Claudio Padrutt aus Winterthur tritt per 1. Juli in die Fussstapfen von Verena Bachmann. 
- Marcel Brechbühl aus Kaltenbach ersetzt per 1. Juli den jetzigen Heizungswart Thomas Weber. 
- Antonietta Caruso, Stein am Rhein ist ebenfalls per 1. Juli neu zuständig für die Hauswartungs- 
  arbeiten im und ums Gemeindehaus Talacker sowie des Wohn- und Gewerbehauses Schööfferwis. 
 
Schluss der Versammlung 
Roland Tuchschmid bedankt sich bei den nachfolgenden Personen: 
– bei der Schulgemeinde für die Benützung der Turnhalle 
– allen Helferinnen und Helfern für das Einrichten der Infrastruktur 
– bei Ronny Stöckli für das Bedienen der Audioanlage 
– bei allen Besucherinnen und Besuchern für die Teilnahme an der heutigen Versammlung 
– bei den Pressevertreterinnen für eine objektive und ausgewogene Berichterstattung 
 
Weiter merkt er an, dass infolge der Pandemie auf einen Apéro verzichtet wird, aufgeschoben sei aber 
nicht aufgehoben. Zudem weist er auf die Rügepflicht hin. Diese wird nicht benutzt. 
 
Abschliessend erklärt Roland Tuchschmid die Versammlung als geschlossen, bittet die Teilnehmen-
den die Turnhalle geordnet sowie zügig zu verlassen und wünscht allen einen schönen Sommer und 
einen guten Heimweg. Bleiben Sie gesund. 
 
Ende der Gemeindeversammlung: 21:20 Uhr. 
 
 
Der Gemeindepräsident    Der Protokollführer 
 
sign. Roland Tuchschmid    sign. Rolf Amstad, Gemeindeschreiber 
 

Antrag des Gemeinderates: 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten die Genehmigung des Protokolls der Gemeinde-
versammlung vom 27. Mai 2021. 
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Traktandum 3 – Beitritt zum Verein Soziale Dienste Untersee und Rhein 

Sachverhalt 
a) Die Gemeinden am Untersee & Rhein sind in Bezug auf die Organisation der 

Berufsbeistandschaft oder Sozialhilfe wie folgt organisiert. Die Berufsbeistandschaft wurde 
bisher als Dienstleistung bei der Stadtverwaltung Steckborn eingekauft. Die Sozialhilfe 
wurde teilweise von den Gemeinden selber geführt, einzelne andere Gemeinden kauften 
die Leistung bei der Stadt Steckborn oder der Stadt Diessenhofen ein. 

b) Mit der veränderten Situation in Steckborn stellt sich die Frage: wie weiter. Die betroffenen 
Gemeinden bildeten zur Klärung dieser Frage eine Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe 
analysierte zwischen Juni und September die Situation und erarbeitete mögliche 
Lösungsvarianten. Von Wagenhausen gehörten Gemeindepräsident Roland Tuchschmid 
und Gemeinderätin Mirjam Leibinger der Arbeitsgruppe an. 

c) Es liegt nun ein Konzept vor, welches die Gründung eines Vereines «Soziale Dienste 
Untersee & Rhein» als Trägerschaft der Verwaltungseinheiten für die Berufsbeistandschaft 
sowie die Sozialen Dienste und dem Case-Management vorsieht. 

d) Ziel ist es, dass der Verein per 01.01.2022 operativ tätig wird. Damit die Vorbereitungen 
getroffen werden können, müssen die interessierten Gemeinden entscheiden, ob und in 
welcher Form sie an den Leistungen des Vereins teilhaben möchten. 

Erwägungen 
1. Grundsätzlich sind die Aufgaben im Bereich Berufsbeistandschaft und der Sozialhilfe in 

den letzten Jahren komplexer geworden. Im Bereich des Asylwesens kommen neue 
Aufgaben auf die Gemeinden zu. Gerade kleinere Gemeinden sind vor grosse 
Herausforderungen gestellt. In kleineren Teilzeitpensen lassen sich das notwendige 
Fachwissen sowie die Stellvertretung kaum nachhaltig regeln. Gut funktionierende aktuelle 
Lösungen hängen stark von einzelnen Personen ab (kleine Teilpensen). Die Situation in 
den heute autonomen Gemeinden kann sich bei einem personellen Wechsel auf einen 
Schlag ändern. Es liegt daher auf der Hand, dass die Bündelung der Aufgaben, in einem 
angemessenen Team, nachhaltig zur Sicherung der Qualität und Effizienz der 
Aufgabenerfüllung beitragen kann. Auch andere Regionen prüfen diesen Weg oder sind 
diesen bereits gegangen. 

2. Die Berufsbeistandschaft stützt sich auf Art. 17f. des Einführungsgesetzes zum 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Die Sozialhilfe richtet sich nach Art. 1 und 5 des 
Sozialhilfegesetzes, Art. 1 der Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die 
öffentliche Sozialhilfe. Diese unterschiedlichen Rechtsgrundlagen führen dazu, dass 
zwischen den beiden Aufgabenbereichen Voraussetzungen zur Einhaltung des 
Datenschutzes sowie des Amtsgeheimnisses geschaffen werden müssen. Deshalb ist es 
angezeigt, die Aufgabenbereiche personell, örtlich und operativ zu trennen. Das Konzept 
sieht vor, zwei Standorte sowie zwei unabhängige Teams mit separater Leitung zu führen. 
Die Personal- und Vereinsadministration wird für beide Bereiche zentral organisiert. 

3. Der Verein ist eine Gesellschaft im privatrechtlichen Sinne, zur Bündelung von 
Verwaltungsaufgaben (Interkommunale Zusammenarbeit). Die Gemeinden geben deshalb 
keine hoheitlichen Kompetenzen ab. Das Konzept sieht vor, dass die Gemeinden 
zusammen eine Fürsorgekommission wählen. Diese muss von jeder Gemeindebehörde 
gewählt sein. Somit gibt auch hier keine der Gemeinden hoheitliche Befugnisse ab. Die 
Gesellschaft ist daher nicht als «Zweckverband» zu verstehen. 

4. Die Bedürfnisse und Zielsetzungen der Gemeinden sind sehr unterschiedlich. Deshalb 
bietet der Verein die Aufgabengebiete in Modul-Form an. Die Mitgliedsgemeinden können 
mittels separater Leistungsvereinbarung die Bereiche Case-Management, Sozialhilfe und 
Berufsbeistandschaft wählen. Es werden separate Kostenrechnungen erstellt und die 
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Lösungen hängen stark von einzelnen Personen ab (kleine Teilpensen). Die Situation in 
den heute autonomen Gemeinden kann sich bei einem personellen Wechsel auf einen 
Schlag ändern. Es liegt daher auf der Hand, dass die Bündelung der Aufgaben, in einem 
angemessenen Team, nachhaltig zur Sicherung der Qualität und Effizienz der 
Aufgabenerfüllung beitragen kann. Auch andere Regionen prüfen diesen Weg oder sind 
diesen bereits gegangen. 

2. Die Berufsbeistandschaft stütz sich auf Art. 17f. des Einführungsgesetzes zum 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Die Sozialhilfe richtet sich nach Art. 1 und 5 des 
Sozialhilfegesetzes, Art. 1 der Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die 
öffentliche Sozialhilfe. Diese unterschiedlichen Rechtsgrundlagen führen dazu, dass 
zwischen den beiden Aufgabenbereichen Voraussetzungen zur Einhaltung des 
Datenschutzes sowie des Amtsgeheimnisses geschaffen werden müssen. Deshalb ist es 
angezeigt, die Aufgabenbereiche personell, örtlich und operativ zu trennen. Das Konzept 
sieht vor, zwei Standorte sowie zwei unabhängige Teams mit separater Leitung zu führen. 
Die Personal- und Vereinsadministration wird für beide Bereiche zentral organisiert. 

3. Der Verein ist eine Gesellschaft im privatrechtlichen Sinne, zur Bündelung von 
Verwaltungsaufgaben (Interkommunale Zusammenarbeit). Die Gemeinden geben deshalb 
keine hoheitlichen Kompetenzen ab. Das Konzept sieht vor, dass die Gemeinden 
zusammen eine Fürsorgekommission wählen. Diese muss von jeder Gemeindebehörde 
gewählt sein. Somit gibt auch hier keine der Gemeinden hoheitliche Befugnisse ab. Die 
Gesellschaft ist daher nicht als «Zweckverband» zu verstehen. 

4. Die Bedürfnisse und Zielsetzungen der Gemeinden sind sehr unterschiedlich. Deshalb 
bietet der Verein die Aufgabengebiete in Modul-Form an. Die Mitgliedsgemeinden können 
mittels separater Leistungsvereinbarung die Bereiche Case-Management, Sozialhilfe und 
Berufsbeistandschaft wählen. Es werden separate Kostenrechnungen erstellt und die 
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Mitfinanzierung jeweils anhand der Fallzahlen (60%) und Einwohnerzahlen (40%) pro 
Aufgabenbereiche verteilt und verrechnet. Es liegt eine grobe Bedarfsplanung mit 
Kostenrechnung vor. Die Mitgliedsgemeinden können auch nach Betriebsaufnahme, nach 
Bedarf und Absprache, zusätzliche Leistungsvereinbarungen (zusätzliche Module) 
abschliessen. 

Antrag des Gemeinderates 

Beitritt zum Verein «Kompetenzzentrum soziale Dienste Untersee und Rhein» mit den 
Modulen Case-Management, Sozialhilfe und Berufsbeistandschaft. 

Kompetenzzentrum Soziale Dienste Untersee und Rhein 
Vereinsstruktur 
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Kostenrechnung vor. Die Mitgliedsgemeinden können auch nach Betriebsaufnahme, nach 
Bedarf und Absprache, zusätzliche Leistungsvereinbarungen (zusätzliche Module) 
abschliessen. 

Antrag des Gemeinderates 

Beitritt zum Verein «Kompetenzzentrum soziale Dienste Untersee und Rhein» mit den 
Modulen Case-Management, Sozialhilfe und Berufsbeistandschaft. 

Kompetenzzentrum Soziale Dienste Untersee und Rhein 
Vereinsstruktur 
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Traktandum 4 – Verkauf Parzelle GB-Nr. 1587 Schäferwies Stein am Rhein 

 
Die Parzelle GB-Nr. 1587 Schäferwies Ausgangs Kaltenbach liegt auf der Gemarkung der 
Stadt Stein am Rhein. Sie gehört zu 2/3 der Stadt Stein am Rhein und zu 1/3 der Gemeinde 
Wagenhausen. 
Wegen der Lage auf der Gemarkung der Stadt Stein am Rhein bringt die Parzelle bei einer 
Überbauung keinen Steuerertrag für Wagenhausen. Um Liquidität für die Gemeindekasse zu 
generieren, ist ein Verkauf trotzdem interessant. 
Weil ein allfälliger Verkauf in beiden Gemeinden von der Legislative abgesegnet werden muss, 
ist der Vorgang sehr schwerfällig. Die Stadt Stein am Rhein schlägt vor, einen Verkauf 
vorgängig absegnen zu lassen, und die Gemeinde Wagenhausen verkauft ihren Anteil dann 
an Stein am Rhein zu einem Preis von CHF 140.00 / m2. Ein eventueller Mehrpreis beim 
Verkauf wird mit einem Gewinnanteilsrecht abgegolten. 
Grundstückschätzung aktuell: 
Kaufpreis CHF 140.00 / m² und Gewinnbeteiligung von 33 % 

Marktwert CHF 140.00 / m²  11'788 m² x 140.00 = CHF 1'650'320.00 

Kaufnebenkosten 

• Maklergebühren 2 bis 3 % 
• Grundbuch und Vermessung 1 % 
• Planungsaufwand 4 % 
• Gesamt ca. 7 % Gebühren auf dem Kaufpreis 
Gewinnbeteiligung 

• Stein am Rhein   100 % - 7 % (Kaufnebenkosten) = 93 % 
• Wagenhausen   33 % vom Gewinn auf Lebenszeit 
Verkaufsbeispiel 

• Zukünftiger Verkaufspreis CHF 200.00 / m² x 93 % = CHF 186.00 / m² 
• 186.00 – 140.00 (Kaufpreis) = CHF 46.00 / m² Gewinn 
• Davon 33 % x 46.00 = CHF 15.18 / m² - Gewinn Wagenhausen 
• CHF 30.82 / m² - Gewinn Stein am Rhein 
Hinweis 
Eventuelle Erschliessungskosten werden von der Eigentümergemeinde Stein am Rhein 
getragen und vom Gewinn abgezogen. 
 
Antrag des Gemeinderates: 
Verkauf der Landparzelle GB-Nr. 1587 zum Preis von CHF 140.00 / m2 an die Stadt Stein am 
Rhein (mit Gewinnanteilsrecht). 
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Information Sanierung Entwässerung Unterer Giger in Kaltenbach 

Die Starkregen im Sommer 2021 haben im Siedlungsgebiet «Oberer Giger» und Camping 
«Chämihütte» in Kaltenbach zu Problemen bei der Entwässerung geführt. Die Strasse wurde 
durch das Oberflächenwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Ursache des Entwässerungs-
problems sind die starken Verkalkungen der Strassenentwässerungen ab «Trafo Oberer 
Giger» bis Unterhalb des Schwimmbeckens Camping Chämihütte. Durch die Querschnitts-
verengung ist die hydraulische Kapazität der Entwässerungsleitungen zu klein. 

Das Projekt sieht vor, die Entwässerungsleitung in der Strasse «Unterer Giger» durch eine 
neue Kunststoffleitung PP 400 mm auf einer Länge von ca. 400 m zu ersetzten. Parallel dazu 
werden auch vier neue Kontrollschächte erstellt. Um das Sicker- und Hangwasser vom 
Strassenkörper fern zu halten, wird neben der Entwässerungsleitung eine Sickerleitung mit 
der Dimension von 160 mm mitverlegt. Das Oberflächenwasser der Strasse wird über 
Schlammsammler gefasst und in die Entwässerungsleitung geführt. 

Es ist vorgesehen, den Belag der Strasse zu ersetzen und nötigenfalls die Fundation zu 
verstärken. Die Strasse wird im Bereich der Stationierung 0.00 bis 260.00 im einseitigen 
Gefälle mit bergseitiger Neigung ausgeführt. Dadurch wird sichergestellt, dass kein 
Oberflächenwasser in den privaten Camping fliesst. Als Wasserführung dient eine Stellplatte. 

Information Sanierung Entwässerung Unterer Giger in Kaltenbach 

Die Starkregen im Sommer 2021 haben im Siedlungsgebiet «Oberer Giger» und Camping 
«Chämihütte» in Kaltenbach zu Problemen bei der Entwässerung geführt. Die Strasse wurde 
durch das Oberflächenwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Ursache des Entwässerungs-
problems sind die starken Verkalkungen der Strassenentwässerungen ab «Trafo Oberer 
Giger» bis Unterhalb des Schwimmbeckens Camping Chämihütte. Durch die Querschnitts-
verengung ist die hydraulische Kapazität der Entwässerungsleitungen zu klein. 

Das Projekt sieht vor, die Entwässerungsleitung in der Strasse «Unterer Giger» durch eine 
neue Kunststoffleitung PP 400 mm auf einer Länge von ca. 400 m zu ersetzten. Parallel dazu 
werden auch vier neue Kontrollschächte erstellt. Um das Sicker- und Hangwasser vom 
Strassenkörper fern zu halten, wird neben der Entwässerungsleitung eine Sickerleitung mit 
der Dimension von 160 mm mitverlegt. Das Oberflächenwasser der Strasse wird über 
Schlammsammler gefasst und in die Entwässerungsleitung geführt. 

Es ist vorgesehen, den Belag der Strasse zu ersetzen und nötigenfalls die Fundation zu 
verstärken. Die Strasse wird im Bereich der Stationierung 0.00 bis 260.00 im einseitigen 
Gefälle mit bergseitiger Neigung ausgeführt. Dadurch wird sichergestellt, dass kein 
Oberflächenwasser in den privaten Camping fliesst. Als Wasserführung dient eine Stellplatte. 
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Im Zusammenhang mit dem Strassenprojekt hat das EKT für die Gemeinde ein EW-Projekt 
ausgearbeitet. Das Projekt sieht vor, ab dem Vorplatz Restaurant Chämihütte bis zur «TS 
Oberer Giger» ein Leerrohr PE 120 auf einer Länge von ca. 400 m zu verlegen. Zusätzlich soll 
ab der «TS Oberer Giger» die Parzelle GB-Nr. 1315 mit einem Leerrohr erschlossen werden. 

Kosten: 
Strassenbau inkl. MWST CHF 850'000.00 
EW-Versorgung exkl. MWST  CHF   35'000.00 
Total Baukosten CHF 885'000.00 

Antrag des Gemeinderates: 
Zustimmung zum oben genannten Objektkredit im Rahmen des Budgets 2022. 

Im Zusammenhang mit dem Strassenprojekt hat das EKT für die Gemeinde ein EW-Projekt 
ausgearbeitet. Das Projekt sieht vor, ab dem Vorplatz Restaurant Chämihütte bis zur «TS 
Oberer Giger» ein Leerrohr PE 120 auf einer Länge von ca. 400 m zu verlegen. Zusätzlich soll 
ab der «TS Oberer Giger» die Parzelle GB-Nr. 1315 mit einem Leerrohr erschlossen werden. 

Kosten: 
Strassenbau inkl. MWST CHF 850'000.00 
EW-Versorgung exkl. MWST  CHF   35'000.00 
Total Baukosten CHF 885'000.00 

Antrag des Gemeinderates: 
Zustimmung zum oben genannten Objektkredit im Rahmen des Budgets 2022. 
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Traktandum 5.03 – Finanzplanung 2022 bis 2024 (3 Jahre) 

 

Gemäss Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 
23. April 2013 § 11 Absatz 1 ist der Finanzplan jährlich mindestens auf das Budget folgenden 
drei Jahre der Gemeinde zu erstellen. 

Der Finanzplan zeigt die mutmassliche Entwicklung des Finanzhaushaltes bei voller Reali-
sierung der von den Referenten gewünschten Investitionen auf. Die Finanzplanung bezweckt 
eine zielgerichtete und planerische Steuerung des Finanzhaushaltes durch systematisches 
Erfassen und programmatisches Festlegen der Einnahmen und Ausgaben für einen mehrere 
Jahre umfassenden Zeitraum. 

Die Finanzplanung stellt somit ein Führungsmittel dar und zwingt die Verantwortlichen, sich mit 
der Zukunft auseinanderzusetzen. Der Sinn dieses Instrumentes ist es, die Ausgaben zeitlich und 
quantitativ den verfügbaren Einnahmen sowie den liquiditäts- und verschuldungspolitischen 
Entwicklungen anzupassen. 

Die wesentlichen Merkmale der Finanzplanung sind: 

Die Mehrjährigkeit 
Im Gegensatz zum Budget stellt der Finanzplan die Entwicklung des Finanzhaushaltes über eine 
längerfristige Periode dar. 

Die politische Zielsetzung bei rechtlicher Unverbindlichkeit 
Während der alljährlich zu erstellende Voranschlag mit seiner Verabschiedung durch die 
Gemeindeversammlung rechtswirksam wird und die Behörde zur Verwendung der darin 
enthaltenden Kredite ermächtigt, ist der Finanzplan rechtlich unverbindlich. Er bietet einerseits 
der Gemeindeversammlung die Möglichkeit, von einer sich abzeichnenden Entwicklung Kenntnis 
zu nehmen, andererseits zeigt er dem Gemeinderat auf, ob und welche Kurskorrekturen allenfalls 
vorzunehmen sind. Die im Finanzplan prognostizierten Ausgaben müssen - bevor sie 
rechtskräftig werden können - auf dem Budgetweg oder durch Kreditbewilligungen durch die 
Gemeindeversammlung beschlossen werden. 

Die Grundlagen des Finanzplanes der Gemeinde Wagenhausen bilden das Budget 2022 sowie 
das Investitionsprogramm 2022 bis 2024 (Angaben der Referenten). 
 
 
 
 
Für Fragen zum Budget 2022 können Sie sich direkt beim 
Finanzreferenten Francis Blösch melden. 
 
079 753 73 86 oder finanzen@wagenhausen.ch 
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Gemäss Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 
23. April 2013 § 11 Absatz 1 ist der Finanzplan jährlich mindestens auf das Budget folgenden 
drei Jahre der Gemeinde zu erstellen. 

Der Finanzplan zeigt die mutmassliche Entwicklung des Finanzhaushaltes bei voller Reali-
sierung der von den Referenten gewünschten Investitionen auf. Die Finanzplanung bezweckt 
eine zielgerichtete und planerische Steuerung des Finanzhaushaltes durch systematisches 
Erfassen und programmatisches Festlegen der Einnahmen und Ausgaben für einen mehrere 
Jahre umfassenden Zeitraum. 

Die Finanzplanung stellt somit ein Führungsmittel dar und zwingt die Verantwortlichen, sich mit 
der Zukunft auseinanderzusetzen. Der Sinn dieses Instrumentes ist es, die Ausgaben zeitlich und 
quantitativ den verfügbaren Einnahmen sowie den liquiditäts- und verschuldungspolitischen 
Entwicklungen anzupassen. 

Die wesentlichen Merkmale der Finanzplanung sind: 

Die Mehrjährigkeit 
Im Gegensatz zum Budget stellt der Finanzplan die Entwicklung des Finanzhaushaltes über eine 
längerfristige Periode dar. 

Die politische Zielsetzung bei rechtlicher Unverbindlichkeit 
Während der alljährlich zu erstellende Voranschlag mit seiner Verabschiedung durch die 
Gemeindeversammlung rechtswirksam wird und die Behörde zur Verwendung der darin 
enthaltenden Kredite ermächtigt, ist der Finanzplan rechtlich unverbindlich. Er bietet einerseits 
der Gemeindeversammlung die Möglichkeit, von einer sich abzeichnenden Entwicklung Kenntnis 
zu nehmen, andererseits zeigt er dem Gemeinderat auf, ob und welche Kurskorrekturen allenfalls 
vorzunehmen sind. Die im Finanzplan prognostizierten Ausgaben müssen - bevor sie 
rechtskräftig werden können - auf dem Budgetweg oder durch Kreditbewilligungen durch die 
Gemeindeversammlung beschlossen werden. 

Die Grundlagen des Finanzplanes der Gemeinde Wagenhausen bilden das Budget 2022 sowie 
das Investitionsprogramm 2022 bis 2024 (Angaben der Referenten). 
 
 
 
 
Für Fragen zum Budget 2022 können Sie sich direkt beim 
Finanzreferenten Francis Blösch melden. 
 
079 753 73 86 oder finanzen@wagenhausen.ch 
 

Traktandum 5.03 – Finanzplanung 2022 bis 2024 (3 Jahre) 

 

Gemäss Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. 
April 2013 § 11 Absatz 1 ist der Finanzplan jährlich mindestens auf das Budget folgenden drei 
Jahre der Gemeinde zu erstellen. 
Der Finanzplan zeigt die mutmassliche Entwicklung des Finanzhaushaltes bei voller Reali-
sierung der von den Referenten gewünschten Investitionen auf. Die Finanzplanung bezweckt 
eine zielgerichtete und planerische Steuerung des Finanzhaushaltes durch systematisches 
Erfassen und programmatisches Festlegen der Einnahmen und Ausgaben für einen mehrere 
Jahre umfassenden Zeitraum. 
Die Finanzplanung stellt somit ein Führungsmittel dar und zwingt die Verantwortlichen, sich mit 
der Zukunft auseinanderzusetzen. Der Sinn dieses Instrumentes ist es, die Ausgaben zeitlich und 
quantitativ den verfügbaren Einnahmen sowie den liquiditäts- und verschuldungspolitischen 
Entwicklungen anzupassen. 
Die wesentlichen Merkmale der Finanzplanung sind: 
Die Mehrjährigkeit 
Im Gegensatz zum Budget stellt der Finanzplan die Entwicklung des Finanzhaushaltes über eine 
längerfristige Periode dar. 
Die politische Zielsetzung bei rechtlicher Unverbindlichkeit 
Während der alljährlich zu erstellende Voranschlag mit seiner Verabschiedung durch die 
Gemeindeversammlung rechtswirksam wird und die Behörde zur Verwendung der darin 
enthaltenden Kredite ermächtigt, ist der Finanzplan rechtlich unverbindlich. Er bietet einerseits 
der Gemeindeversammlung die Möglichkeit, von einer sich abzeichnenden Entwicklung Kenntnis 
zu nehmen, andererseits zeigt er dem Gemeinderat auf, ob und welche Kurskorrekturen allenfalls 
vorzunehmen sind. Die im Finanzplan prognostizierten Ausgaben müssen - bevor sie 
rechtskräftig werden können - auf dem Budgetweg oder durch Kreditbewilligungen durch die 
Gemeindeversammlung beschlossen werden. 
Die Grundlagen des Finanzplanes der Gemeinde Wagenhausen bilden das Budget 2021 sowie 
das Investitionsprogramm 2022 bis 2024 (Angaben der Referenten). 
 
 
 
Für Fragen zum Budget 2022 können Sie sich direkt beim 
Finanzreferenten Francis Blösch melden. 
 
079 753 73 86 oder finanzen@wagenhausen.ch 
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Finanzplanung
Investitionsprogramme 2021 bis 2023

Nettoaufwendungen in 1000 Fr.

2022 2023 2024

0290 Verwaltungsliegenschaften
Ausbau FW Depot feuersicher
abzügl. Beitrag Gebäudevers. -15
Sanierung Fernheizung
Förderbeiträge Kanton Fernheizung -41
Sanierung Gemeindehaus 40
Total Verwaltungsliegenschaften -56 0 0

1500 Feuerwehr
Kleinlöschfahrzeug 70
abzügl. Beitrag Gebäudevers. -75
Total Allgemeine Verwaltung -5 0 0

3415 Bootshafen
Sanierung Bootshafen Popperschi 600
Total Bootshafen 0 0 600

   
3420 Freizeit

Instandstellung Kinderspielplatz Brühl, Wagenhausen 50
Total Bootshafen 50 0 0

6150 Strassenbau
Hauptstrasse Wagenhausen 30
Schwarzloch Wagenhausen 150
Totalsanierung Bergstrasse Kaltenbach 160
Sanierung Entwässerung Unterer Giger, Kaltenbach 625
Sanierung Rhigass, Rheinklingen 60
Total Strassenbau 715 150 160

7101 Wasserversorgung
Ersatz Wasserleitung Hauptstrasse Kaltenbach 160
Sanierung Schwarzloch Wagenhausen 200
Beiträge Gebäudeversichung (Ersatz Wasserleitung) -18
Total Wasserversorgung 142 200 0

7201 Abwasserbeseitigung
GEP Sanierung 206 8
Sanierung Schwarzloch Wagenhausen 25
Sanierung Unterer Giger, Kaltenbach 200
Total Abwasserbeseitigung 406 33 0

7410 Gewässerverbauungen
Hauptprojekt Hochwasserschutz 310
abzl. Beiträge Dritter -200
Total Gewässerverbauungen 110 0 0

8711 Elektrizitätsversorgung

Sanierung Hauptstrasse Wagenhausen
Verkabelung Verteilkabinen Hauptstrasse Wagenhausen 100
Verkabelung MS-Leitung Brühlstrasse, Wagenhausen 70
Sanierung Schwarzloch Wagenhausen 250
Photovoltaikanlage Gemeindehaus (Dach) 60
Total Elektrizitätsversorgung 170 250 0

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens
Verkauf Parz. 481 in Etzwilen -650
Fassadensanierung Gemeindehaus 40
Verkauf Parz. 1587 (Stein am Rhein) Schööfferwies (Miteigentumsanteil 1/3) -1650

Total Liegenschaften des Fin.vermögens 0 -1650 -610

Gemeindearbeiter/Werkhof 250

Total Netto Investitionen 1'532 -1'017 150
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Traktandum 5.04 – Gemeindesteuerfuss 
 
Antrag an die Gemeindeversammlung 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten für das Jahr 2022 den 
Gemeindesteuerfuss bei 56 % zu belassen. 

Traktandum 5.04 – Gemeindesteuerfuss 
 
Antrag an die Gemeindeversammlung 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten für das Jahr 2022 den 
Gemeindesteuerfuss bei 56 % zu belassen. 

Flugaufnahme Kaltenbach vor 1960





Möchten Sie auf dem Laufenden bleiben? Auf der Homepage der Gemeinde besteht 
die Möglichkeit einen kostenlosen Newsletter zu abonnieren. 
Mit dem Newsletter können Sie sich einfach und bequem über alle Neuigkeiten (auch 
Baugesuche, öffentliche Auflagen usw.) der Gemeinde Wagenhausen informieren lassen. 
Die Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage www.wagenhausen.ch unter dem 
Menüpunkt Verwaltung/Newsletter anmelden. 
Im Weiteren können sich Vereine und Institutionen selbständig auf der Homepage 
eintragen oder Mutationen vornehmen sowie unter "Veranstaltungen Gemeinde" und 
"Veranstaltungen Region" ihre Anlässe selber publizieren. 
Bei Fragen gibt der Gemeindeschreiber Rolf Amstad gerne Auskunft. 

Impressum: 
Gemeindeverwaltung Wagenhausen 
Talacker 1, 8259 Kaltenbach 

Telefon: 058 346 82 59 
Fax: 058 346 82 57 
Mail: verwaltung@wagenhausen.ch 
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